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(54) Bezeichnung: Fahrzeug mit einer Lenkvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug
mit einer Lenkvorrichtung für zumindest ein lenkbares Fahr-
zeugrad, aufweisend unter anderem eine Lenkhandhabe für
einen Fahrer des Fahrzeugs zur Vorgabe seines Lenkwun-
sches, einen Aktuator zur Einstellung eines Spurwinkels des
zumindest einen lenkbaren Fahrzeugsrades unter Berück-
sichtigung des vorgegebenen Fahrer-Lenkwunsches, sowie
einen Lenkhandhabe-Aktor zur Erzeugung einer Reaktion
auf eine Vorgabe des Fahrers an der Lenkhandhabe, wobei
der Lenkhandhabe-Aktor mittels einer mechanischen Über-
tragungsvorrichtung auf ein mit der Lenkhandhabe mecha-
nisch verbundenes Lenksteuerglied einwirken kann, das zu-
sammen mit der Lenkhandhabe in einem ersten Gehäuse
angeordnet im Fahrzeug gelagert ist. Dabei ist der Lenk-
handhabe-Aktor in einem zweiten Gehäuse separat und un-
abhängig vom ersten Gehäuse im Fahrzeug gelagert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug mit einer
Lenkvorrichtung für zumindest ein lenkbares Fahr-
zeugrad, aufweisend unter anderem eine Lenkhand-
habe für einen Fahrer des Fahrzeugs zur Vorgabe
seines Lenkwunsches, einen Aktuator zur Einstellung
eines Spurwinkels des zumindest einen lenkbaren
Fahrzeugrades unter Berücksichtigung des vorge-
gebenen Fahrer-Lenkwunsches, sowie einen Lenk-
handhabe-Aktor zur Erzeugung einer Reaktion auf ei-
ne Vorgabe des Fahrers an der Lenkhandhabe, wo-
bei der Lenkhandhabe-Aktor mittels einer mechani-
schen Übertragungsvorrichtung auf ein mit der Lenk-
handhabe mechanisch verbundenes Lenksteuerglied
einwirken kann, das zusammen mit der Lenkhandha-
be in einem ersten Gehäuse angeordnet im Fahrzeug
gelagert ist. Zum Stand der Technik wird neben der
DE 10 2016 206 610 A1 auf die DE 603 11 602 T2
verwiesen.

[0002] Bei einer solchen Lenkvorrichtung nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 handelt es sich ins-
besondere um eine solche der Steer-by-Wire Bau-
art. Der hier sog. Lenkhandhabe-Aktor wird dabei in
üblicher Terminologie als Force-Feedback-Aktor be-
zeichnet, jedoch ist die vorliegende Erfindung aus-
drücklich nicht auf ein Steer-By-Wire-System be-
schränkt, weswegen vorliegend ein allgemeiner Be-
griff gewählt ist. Gleiches gilt für die Lenkhandhabe,
bei welcher es sich üblicherweise um ein Lenkrad
handelt, jedoch sind auch hier Alternativen möglich.
Und das hier sog. Lenksteuerglied ist im Falle eines
Lenkrades eines Steer-by-Wire-Systems eine Lenk-
welle oder Lenkspindel, an welcher nicht nur die von
einer elektronischen Steuervorrichtung für den Rad-
winkelsteller (= Aktuator zur Einstellung eines Spur-
winkels) benötigten Signale abgegriffen werden, son-
dern die üblicherweise auch mit einer Kupplung zur
Zuschaltung einer mechanischen Rückfallebene bei
Ausfall des elektrischen oder elektronischen Systems
mechanisch verbunden ist.

[0003] Wie beispielsweise die eingangs zweitge-
nannte Schrift zeigt kann der abseits der Lenkspin-
del (bzw. abseits des Lenksteuerglieds) angeordnete
Force-Feedback-Aktor (bzw. Lenkhandhabe-Aktor)
über eine Gewindespindel beispielsweise in Form ei-
ner mit einem Schneckenrad der Lenkspindel zusam-
menwirkenden Schnecke, welche vorliegend abstrakt
als mechanische Übertragungsvorrichtung bezeich-
net ist, letztendlich auf das Lenkrad (bzw. die Lenk-
handhabe) einwirken. Im Weiteren werden des einfa-
cheren Verständnisses wegen nur noch die gängigen
Begriffe „Lenkrad“, „Lenkspindel“, „Force-Feedback-
Aktor“ und „Gewindespindel“ verwendet, ohne hier-
durch eine Beschränkung auf diese beispielhaften
Elemente anstelle der allgemeineren Begriffe ausdrü-
cken zu wollen.

[0004] Im bekannten Stand der Technik von Steer-
by-Wire-Systemen sind das Lenkrad und die Lenk-
spindel mit einer Kupplung zur Aktivierung einer me-
chanischen Rückfallebene sowie der Force-Feed-
back-Aktor in einem einzigen zusammenhängen-
den Gehäuse gelagert, welches seinerseits geeig-
net im Fahrzeug gelagert ist, im Falle eines Per-
sonenkraftwagens beispielsweise an einem Armatu-
rentafelträger bzw. allgemeiner an einer Armaturen-
tafelstruktur. Deutlicher als in der eingangs zweit-
genannten Schrift ist dies beispielsweise in der
CN 104 015 781 A gezeigt. Und selbst dann, wenn
wie in der US 6,820,713 B2 gezeigt für den Force-
Feedback-Aktor und dessen Steuerungselektronik
ein separates Gehäuse vorgesehen ist, ist letzteres
direkt am die Lenkspindel und das Lenkrad lagernden
Gehäuse angebracht bzw. abgestützt.

[0005] Der in einem Fahrzeug, insbesondere Per-
sonenkraftwagen im Bereich der Lenkspindel bzw.
deren Gehäuses zur Verfügung stehende Bauraum
ist sehr beschränkt, insbesondere auch dann, wenn
im Hinblick auf autonomes Fahren auch noch eine
Anordnung zum Verstauen (im weitesten Sinne) des
Lenkrads vorzusehen ist.

[0006] Hiermit soll daher aufgezeigt werden, wie an
einer Lenkvorrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 im Bereich einer Lenkspindel bzw. Lenk-
welle bzw. eines Lenksteuergliedes und dessen bzw.
deren Gehäuses etwas mehr freier Bauraum ge-
schaffen werden kann (= Aufgabe der vorliegenden
Erfindung).
Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich mit den Merk-
malen des unabhängigen Patentanspruchs und ist
dadurch gekennzeichnet, dass der Lenkhandhabe-
Aktor in einem zweiten Gehäuse separat und unab-
hängig vom ersten Gehäuse im Fahrzeug gelagert ist.
Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen sind Inhalt der
Unteransprüche.

[0007] Erfindungsgemäß ist der Force-Feedback-
Aktor (bzw. Lenkhandhabe-Aktor) weiter abseits des
ersten Gehäuses, in welchem unter anderem die
Lenkspindel und das Lenkrad gelagert sind, ange-
ordnet und gelagert, nämlich in einem eigenstän-
digen zweiten Gehäuse, welches unabhängig vom
ersten Gehäuse am Fahrzeug, so beispielsweise
an einer Armaturentafelstruktur desselben, gelagert
ist. Selbstverständlich steht ein erfindungsgemäßer
Force-Feedback-Aktor weiterhin über eine Gewinde-
spindel bzw. die mechanisches Übertragungsvorrich-
tung mit der Lenkspindel in mechanischer Verbin-
dung, jedoch trägt diese mechanische Verbindung
nicht nennenswert zur Lagerung des zweiten Gehäu-
ses bei bzw. übernimmt nicht eine solche Lagerung.
Dabei kann die Gewindespindel bzw. mechanische
Übertragungsvorrichtung eine relativ lange Distanz
überbrücken, so dass das zweite Gehäuse in einem
zweispurigen Fahrzeug beispielswiese auch auf der
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anderen Seite als das Lenkrad angeordnet sein kann.
Wenn anstelle einer Gewindespindel beispielsweise
eine flexible Welle oder ein endloses Zugmittelgetrie-
be (vgl. bspw. DE 199 41 535 A1) als mechanische
Übertragungsvorrichtung zum Einsatz kommt, so be-
steht größtmögliche Freiheit hinsichtlich der Platzie-
rung bzw. Anordnung des zweiten den Force-Feed-
back-Aktor aufnehmenden Gehäuses.

[0008] An einer Lenkspindel ist bislang üblicherwei-
se ein sogenannter Raststern einer als Diebstahl-
schutz fungierenden elektrischen Lenksäulenverrie-
gelung vorgesehen. An einer erfindungsgemäßen
Lenkvorrichtung kann nun die Übertragungsvorrich-
tung (bzw. Gewindespindel) anstelle dieses Rast-
sterns (bzw. einer bislang üblichen Diebstahl-Verrie-
gelungsvorrichtung) auf die Lenkspindel (bzw. das
Lenksteuerglied) einwirken, wodurch sich nötige kon-
struktive Veränderungen in Grenzen halten. Soll-
te weiterhin eine Diebstahl-Verriegelungsvorrichtung
gewünscht sein, so könnte diese an der Übertra-
gungsvorrichtung bzw. Gewindespindel vorgesehen
sein, so wie dies grundsätzlich aus der eingangs erst-
genannten Schrift bekannt ist.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102016206610 A1 [0001]
- DE 60311602 T2 [0001]
- CN 104015781 A [0004]
- US 6820713 B2 [0004]
- DE 19941535 A1 [0007]
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Patentansprüche

1.  Fahrzeug mit einer Lenkvorrichtung für zumin-
dest ein lenkbares Fahrzeugrad, aufweisend unter
anderem eine Lenkhandhabe für einen Fahrer des
Fahrzeugs zur Vorgabe seines Lenkwunsches, einen
Aktuator zur Einstellung eines Spurwinkels des zu-
mindest einen lenkbaren Fahrzeugsrades unter Be-
rücksichtigung des vorgegebenen Fahrer-Lenkwun-
sches, sowie einen Lenkhandhabe-Aktor zur Erzeu-
gung einer Reaktion auf eine Vorgabe des Fahrers an
der Lenkhandhabe, wobei der Lenkhandhabe-Aktor
mittels einer mechanischen Übertragungsvorrichtung
auf ein mit der Lenkhandhabe mechanisch verbun-
denes Lenksteuerglied einwirken kann, das zusam-
men mit der Lenkhandhabe in einem ersten Gehäu-
se angeordnet im Fahrzeug gelagert ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lenkhandhabe-Aktor in ei-
nem zweiten Gehäuse separat und unabhängig vom
ersten Gehäuse im Fahrzeug gelagert ist.

2.    Fahrzeug mit einer Lenkvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei das Lenksteuerglied als eine ver-
drehbare Welle und die Übertragungsvorrichtung als
eine Gewindespindel ausgebildet ist.

3.    Fahrzeug mit einer Lenkvorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, wobei die Übertragungsvorrichtung
anstelle einer bislang üblichen Diebstahl-Verriege-
lungsvorrichtung auf das Lenksteuerglied einwirkt.

4.  Fahrzeug mit einer Lenkvorrichtung nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, wobei eine Dieb-
stahl-Verriegelungsvorrichtung an der Übertragungs-
vorrichtung vorgesehen ist.

5.  Fahrzeug mit einer Lenkvorrichtung nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, wobei das zweite
Gehäuse mit dem Lenkhandhabe-Aktor an einer Ar-
maturentafelstruktur des Fahrzeugs gelagert ist.

Es folgen keine Zeichnungen
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